
Landtagssitzung im Zeichen des Ukraine-Kriegs 
Die Traktandenliste der März-Session ist vollgepackt: Zwei Fragerunden, mehrere Vorstösse und eine gesellschaftspolitisch brisante Vorlage. 

Der Landtag meldet sich nach 
der Winterpause zu seiner 
ersten Arbeitssitzung zurück – 
und sieht sich mit einer neuen 
globalen Krise konfrontiert. Der 
russische Einmarsch in die 
Ukraine hat zu einer Situation 
geführt, der für viele noch vor 
kurzem unverstellbar schien: ein 
Krieg in Europa. Liechtensteins 
Regierung hat bereits reagiert. 
Sie vollzog die Sanktionen gegen 
Russland nach und sprach Hilfs-

gelder für die Ukraine. Doch der 
Landtag blieb bisher aussen vor, 
wie bereits der DpL-Abgeordne-
te Thomas Rehak bemängelte. 

Zwei Krisen-Fragerunden: 
Ukraine und Corona 
Im März-Landtag bekommt das 
Hohe Haus die Möglichkeit, im 
Rahmen des Traktandums «In-
formation der Regierung zur ak-
tuellen Situation bezüglich des 
Ukraine-Konflikts» allerhand 

Fragen zu stellen. Da sich nach 
wie vor die Ereignisse über-
schlagen, ist davon auszugehen, 
dass dieses Traktandum einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird. 
Diskussionslos wird wohl der 
Nachtragskredit für Hilfsgelder 
in der Höhe von 1,8 Millionen 
Franken über die Bühne gehen. 

Daneben wird auch die Pan-
demie wieder Thema sein.   
Liechtenstein befindet sich zwar 
nicht mehr im akuten Covid-

Krisenmodus. Dennoch dürfte 
das Stagnieren zu Fragen beim 
«Corona-Traktandum» führen. 
Zudem dürfte sich auch der 
Landtag dafür interessieren, wie 
die Krise aufgearbeitet wird.  
Manche Abgeordneten liessen 
bereits durchscheinen, dass sie 
sich auch eine besondere Land-
tagskommission für die Corona-
aufarbeitung wünschen. Die 
DpL will noch einen Schritt 
 weiter gehen: Im Rahmen einer 

Motion fordert die Partei, dass 
die Regierung zuerst den Land-
tag konsultieren muss, bevor sie 
Massnahmen zur Pandemie -
bekämpfung ergreifen kann. 

Partnerschaftsgesetz wird 
zu reden geben 
Neben der DpL-Motion befin-
den sich noch weitere drei parla-
mentarische Vorstösse auf der 
Traktandenliste (siehe unten) 
sowie drei Petitionen. Für eini-

gen Gesprächsstoff wird die 
 Abänderung des Partnerschafts -
gesetzes sorgen. Besonders vor 
dem Hintergrund, dass in der 
Schweiz im Juli die Ehe für alle 
in Kraft treten wird. Die Freie 
Liste hat bereits angekündigt, 
dass ihr die Vorlage nicht weit 
genug geht: Für sie soll nicht nur 
das Verbot der Stiefkindadop -
tion für gleichgeschlechtliche 
Paare fallen, sondern sämtliche 
Adoptionsverbote. (equ)
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Kilometer-Geld statt 
MFK-Steuer? 
Traktandum 13 

Die FBP-Fraktion bittet die Re-
gierung in ihrem Postulat darum, 
die Umgestaltung der Motorfahr-
zeugsteuer in ein Road-Pricing- 
System zu prüfen und allenfalls 
aufzugleisen. Denn aus Sicht der 
Postulanten ist die aktuelle Steu-
er nicht mehr zeitgemäss und 
wird dem «bevorstehenden Ver-
kehrskollaps» sowie der Klima-
politik nicht mehr gerecht. 

Prognose 
Laut Mobilitätskonzept 2030 
wird die Regierung das Road 
 Pricing ohnehin prüfen. Und wie 
bei jedem Postulat gilt: Nur ein-
mal prüfen lassen kostet ja 
nichts. Darum wird der Vorstoss 
wohl knapp überwiesen.

Tiefere Steuern für die 
«armen» Gemeinden? 
Traktandum 14 

Der Staatsgerichtshof hat ent-
schieden: Staatsangestellte, die 
im Ausland wohnen, müssen nur 
den minimalen Gemeindesteuer-
zuschlag von 150 Prozent bezah-
len. Doch vier Gemeinden können 
sich den Mindeststeuersatz nicht 
leisten. Die FBP will diese 
 «Inländerdiskriminierung» mit ei-
ner Motion aufheben: Indem man 
am Finanzausgleich schraubt, 
sollten tiefere Steuern für diese 
Gemeinden möglich sein. 

Prognose 
Nur für einzelne Gemeinden 
den Finanzausgleich umzuge-
stalten, scheint wenig ziel -
führend. Als Motion wird dieser 
Vorstoss chancenlos sein.

Mehr Mitsprache bei 
Covid-Massnahmen? 
Traktandum 15 

Die Initiative zur Auflösung des 
Landtags ist gescheitert. Nun ent-
scheidet das hohe Haus über die 
DpL-Alternative: Mit einer Motion 
will die Oppositionspartei errei-
chen, dass die Regierung Pande-
miemassnahmen zuerst in die 
Vernehmlassung schicken muss. 
Es gilt als offenes Geheimnis, 
dass die DpL diesen Vorstoss 
 lancierten, um ihrem Massnah-
mengegner-Klientel zu gefallen. 

Prognose 
Bei den anderen Parteien stösst 
der Vorstoss bisher auf Skepsis. 
Vielleicht lässt sich die Motion 
aber in einer Besonderen Land-
tagskommission zur Corona-
aufarbeitung unterbringen.

Tiefere Hürden für die 
Prämienverbilligung? 
Traktandum 12  

Nur 45 Prozent der Berechtigten 
stellen einen Antrag auf Prämien-
verbilligung. Offenbar sind die 
Hemmschwellen im Land noch 
hoch, einen entsprechenden An-
trag zu stellen. Die VU bittet die 
Regierung nun darum, zu prüfen, 
wie diese Schwellen abgebaut 
werden könnten. Ein Vorschlag 
wäre, bei der Steuererklärung ein 
Feld einzuführen. Hakt eine Per-
son dieses Feld an, wird automa-
tisch geprüft, ob sie Anspruch auf 
eine Verbilligung hat.  

Prognose 
Ein Postulat lässt viel Spielraum 
offen, und dass Berechtigte die 
Prämienverbilligung nutzen, ist 
im Sinne aller. Wird überwiesen.

Bleibt es bei der  
Minimallösung? 
Traktandum 38 

Fest steht: Mit dem Entscheid des 
Staatsgerichtshofs muss der 
Landtag das Partnerschafts -
gesetz abändern. Doch die 
 Regierung beschränkt sich auf 
das Minimum: Das Verbot der 
Stiefkindadoption für gleichge-
schlechtliche Paare wird aufgeho-
ben. Jene, die auf eine Vorlage in 
Richtung Ehe für alle hofften, se-
hen ihre  Erwartungen enttäuscht.  

Prognose 
Manche kritischen Worte am Mi-
nimalismus der Regierung wird 
es geben, manche Änderungs-
anträge werden auf die zweite 
Lesung gestellt. Aber dass der 
Landtag auf die Vorlage eintreten 
wird, ist sicher.

Direktwahl: Mehr Risiken als Vorteile 
Eine Studie des Liechtenstein-Instituts sieht bei einer Direktwahl der Regierung nicht «die erhofften Effekte», sondern neue Risiken. 

Patrik Schädler 
 
Die Regierung in Liechtenstein 
wird heute – wie in vielen ande-
ren Ländern – vom Parlament 
gewählt. Doch die Forderung 
nach einer Direktwahl durch das 
Volk wurde schon öfters gestellt. 
Einst war dies das Steckenpferd 
der Unabhängigen (DU). Sie 
liessen dazu im Frühling 2016 
auch eine Umfrage vom For-
schungsinstitut «Gfs.bern» 
durchführen. Dabei sprach sich 
eine Mehrheit mehr oder weni-
ger dezidiert für eine Direktwahl 
der Regierung durch das Volk 
aus. Diesen Ball nahmen die 
Demokraten pro Liechtenstein 
(DpL) wieder auf und reichten 
ein Postulat ein, welches die 
Regierung beauftragte, die Aus-
wirkungen einer Direktwahl 
der Regierung sowie die Vor- 
und Nachteile zu klären.  

Das Postulat wurde am  
4. März 2020 mit 15 Stimmen 
vom Landtag an die Regierung 
überwiesen. Eine Prämisse im 
Postulat der DpL: «Durch eine 
Direktwahl der Regierung sol-
len die Rechte und Stellung des 
Landesfürsten nicht einge-
schränkt werden.» Gerade die-
se Vorgabe ist jedoch fast nicht 
mit einer Direktwahl vereinbar, 
denn der Landtag wählt zwar 
die Regierung, sie wird aber 
vom Fürsten bestellt. Und er 
könnte die Gesamtregierung 
oder einzelne Mitglieder 
wieder abberufen – wie der 

Landtag auch –, wenn das Ver-
trauen nicht mehr gegeben ist. 
Auf dieses Problemfeld geht 
auch die Studie des Liechten-
stein-Instituts mehrfach ein. 
Die Regierung hat für die Be-
antwortung des Vorstosses das 
Institut beauftragt, «da die Re-
gierung inhaltlich direkt betrof-
fen ist und so das Postulat aus 
möglichst objektiver Sicht be-
antwortet werden konnte». 

Die Studie des Liechten-
stein-Instituts umfasst 90 Sei-
ten und beleuchtet die Frage 

der Direktwahl der Regierung 
sowohl aus politik- als auch aus 
rechtswissenschaftlicher Sicht.  

Mehrere Verfassungsartikel 
müssten angepasst werden 
Für alle untersuchten Varianten 
müssten mehrere Verfassungs-
bestimmungen angepasst wer-
den. Und selbst dann würden 
gerade hinsichtlich der 
heutigen Rechte des Landes-
fürsten und des Landtags noch 
Fragen offen oder zumindest 
unsicher bleiben. Gerade die 

Stellung des Landtags würde 
bei allen Varianten «tendenziell 
geschwächt». Die einzige Vari-
ante, welche ohne Verfassungs-
änderung möglich wäre, wäre 
die sogenannte «Kompliments-
wahl». Dabei würden sich die 
Parteien an die Regel halten, 
dass nur jemand in die Regie-
rung gewählt wird, wenn er 
 zuvor einen Sitz im Landtag 
 erreicht hat. Doch selbst bei 
dieser Option blieben Fragen 
offen. Und die Studie kommt 
bei dieser Variante zum 

Schluss: «Es ist nicht zu erwar-
ten, dass sich viel ändern wür-
de.» Den Charakter einer indi-
rekten Regierungswahl würden 
die Landtagswahlen auch durch  
eine Komplimentswahl nicht 
los, so die Autoren.  

«Zusammengefasst lässt 
sich sagen, dass die erhofften 
Effekte, derentwegen man die 
Volkswahl der Regierung for-
dert, wohl kaum im gewünsch-
ten Ausmass eintreten werden. 
Das politische System in Liech-
tenstein ist historisch gewach-

sen und zeichnet sich durch 
eine gute Funktionsweise aus», 
so das Fazit der Studie. «Im Un-
terschied dazu würde eine 
Volkswahl der Regierung 
durchaus grössere Veränderun-
gen mit sich bringen und damit 
diverse Risiken enthalten.» 
Zwar wäre die Einführung einer 
Direktwahl wohl keine revolu-
tionäre Umwälzung, so die Au-
toren, doch man müsse sich zu-
mindest eine Frage stellen: «Ist 
der Problemdruck derart hoch, 
um an der gegenwärtigen Situa-
tion etwas ändern zu wollen 
und damit neue Unwägbarkei-
ten in Kauf zu nehmen? Die 
Antwort auf diese Frage kann 
nur die Politik geben.» 

Auch Erbprinz Alois 
lehnt die Vorschläge ab 
Die Regierung hat ihre Antwort 
dazu gegeben: Sie schliesst sich 
den Einschätzungen der Studi-
enautoren an. Doch entschei-
dender für die Postulanten 
dürfte die Meinung des Erb-
prinzen sein. Auch ihn hat die 
Regierung in dieser Frage kon-
sultiert. «Die Auffassung des 
Erbprinzen zu den einzelnen 
Lösungsvorschlägen zur Di-
rektwahl der Regierung ent-
spricht der Einschätzung der 
Regierung.» Damit dürfte das 
Thema nach der Behandlung 
im April-Landtag wieder in der 
Schublade verschwinden. Was 
bleibt ist, eine umfassende wis-
senschaftliche Untersuchung.

Die Regierung wird wohl auch in Zukunft vom Landtag gewählt und vom Landesfürsten ernannt. Bild: Roland Korner


